
 

    

    

    

 
 
 
           

       

 
 
 
Haushalt des Landkreises Merzig-Wadern 2026 
- Vereinbarung zw. dem Saarl. Städte- und Gemeindetag und dem 
Landkreistag Saarland – 
 
 
Sehr geehrter Herr _____________, 
 

entsprechend der Vereinbarung zwischen dem Saarländischen Städte- und 
Gemeindetag und dem Landkreistag Saarland über die Finanzbeziehungen der 
Gemeindeverbände zu den verbandsangehörigen Gemeinden vom 06.07.1983 
möchte ich Sie mit diesem Schreiben über den Verlauf der Haushaltsberatung 
informieren. 

Die Vorberatungen des Kreishaushaltes fanden bzw. finden am 03.11.2025 und 
24.11.2025 im Kreisausschuss statt. Die Verabschiedung des Haushalts durch den 
Kreistag ist am 08.12.2025 vorgesehen. 
 
Anbei übersende ich Ihnen den Entwurf der Verwaltung. Über die Eckdaten zum 
Haushalt habe ich Sie bereits in der Bürgermeisterdienstbesprechung am 
31.10.2025 informiert. Auf einen Erörterungstermin im Landratsamt wird 
Ihrerseits verzichtet, daher haben wir eine Erläuterung für ihre Gremien erstellt. 

Der Haushaltsentwurf, auf dessen Grundlage die Informationen basieren, steht 
selbstverständlich unter dem ausdrücklichen Vorbehalt von Änderungen 
durch den Kreistag.  

Im Entwurf des Kreishaushaltes 2026 sind als abweisbar angesehene Ausgaben in 
der Berechnung der Kreisumlage enthalten. Nach Artikel 2 Nr. 10 (§ 19 a KFAG) 
des Verwaltungsstrukturreformgesetztes (VSRG) ist eine Finanzierung dieser 
Ausgaben über die Kreisumlage zulässig. Für den Bereich der Erwachsenenbildung 
(Volkshochschule, Musikschule pp.) hat der Bildungsbeirat am 07.10.2025 die 
Entwurfsplanung beschlossen. Obwohl gesetzlich ein Betrag in Höhe von 0,5 % der 
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Umlagegrundlagen für im engeren Sinne abweisbare Ausgaben zugelassen ist, 
betragen diese lt. Entwurf lediglich rd. 2,99 %. 

Stellungnahmen zu diesem Informationsschreiben bitte ich Sie bis zum 
05.12.2025 abzugeben. 
 

Ich bitte Sie, den Empfang dieses Informationsschreibens mit dem 
beigefügten Vordruck zu bestätigen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Daniela Schlegel-Friedrich 
 
 
Anlagen: 

- Empfangsbescheinigung 
- Entwurf Haushalt 2026 
- Erläuterungen zum Haushalt 2026 
- Entwurf Stellenplan 2026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


